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F0386/23 

Fraktion DIE LINKE    Stadtrat Müller 
Bezeichnung 

 
Über 100-jährige Platane: Stadtratsantrag bleibt unbeantwortet und ohne Stellungnahme der 
Verwaltung – Augenscheinliche Untätigkeit und bewusstes Verzögern als probates Mittel von 
Verwaltungshandeln? TEIL 2 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 23.01.2024 

 
In der Sitzung des Stadtrates am 07.12.2023 wurde die Anfrage F0386/23 gestellt. 
 
Die Stadtverwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 
1. Wie kann als Grund für das Nichtbeantworten des Antrags die durch mich veranlasste Prüfung 
des Landesverwaltungsamtes angeführt werden, deren Grund ja gerade im Nichthandeln unserer 
Verwaltung liegt? 
 
2. Sind Sie mit mir einer Ansicht, dass das KVG und unsere Geschäftsordnung klar regeln, dass 
vom Stadtrat in die Ausschüsse überwiesene Anträge in der nächsten bzw. spätestens 
übernächsten Ausschusssitzung auf der Tagesordnung stehen müssen? Warum ist das im 
vorliegenden Fall nicht passiert, sondern bewusst verschleppt und vereitelt wurden? 
 
3. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Prüfung durch das Landesverwaltungsamt erst von mir 
veranlasst worden ist, als unsere Stadtverwaltung mehr als 8 Wochen nicht tätig geworden ist? 

 
Zu dem Antrag A0159/23 bestanden zunächst unterschiedliche Rechtsauffassungen zu dessen 
Zulässigkeit zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung, die einer Klärung zugeführt 
werden mussten. 
 
Darüber hinaus kam es bedauerlicherweise zu einer weiteren Verzögerung infolge von 
Krankenständen innerhalb der zu beteiligenden Bereiche der Stadtverwaltung. 
 
Auf Grund der dann durch die Kommunalaufsicht eingeleiteten Prüfung des gesamten 
Verwaltungsvorganges zu der erteilten Fällgenehmigung hat das Rechtsamt empfohlen, die 
Prüfung der Rechtsaufsichtsbehörde zunächst abzuwarten und diesem Ergebnis nicht mit einer 
Stellungnahme der Verwaltung vorzugreifen. 
 
Die Stellungnahme wurde mit dem Rechtsamt abgestimmt. 
 
 
 
Jörg Rehbaum 
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